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Aktuelles aus der Lohnsteuer 
(6-2022) Geltendmachung der 
Mobilitätsprämie

Hintergrund: 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutz-
programms 2030 im Steuerrecht wurde für die Jah-
re 2021 bis 2026 die Entfernungspauschale von 30 
auf 35 Cent (bzw. 38 Cent ab 2024) ab dem 21. Ki-
lometer erhöht. Die Entfernungspauschale gilt für 
Fahrten zwischen der Wohnung und der ersten Tä-
tigkeitsstätte. Als einfache Entfernung wird immer 
der einfache Weg zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte betrachtet und es gilt immer die 
kürzeste Entfernung. 

Nicht alle Arbeitnehmer können von der erhöhten 
Entfernungspauschale profitieren. Arbeitnehmer 
mit einem zu versteuernden Einkommen unterhalb 
des Grundfreibetrags, der im Jahr 2021 für Allein-
stehende bei 9.744 Euro und für Verheiratete bzw. 
Verpartnerten bei 19.488 Euro lag, zahlen regelmä-
ßig keine Steuern. Daher kann eine erhöhte Entfer-
nungspauschale auch nicht im Rahmen einer Ein-
kommensteuererklärung bei den Werbungskosten 
geltend gemacht werden. 

Für diese Fälle hat der Gesetzgeber eine sog. Mobili-
tätsprämie eingeführt. 

Die Mobilitätsprämie beträgt 14 Prozent der erhöh-
ten Entfernungspauschale, also 4,9 Cent ab dem 
21.  Kilometer, und wird gewährt, wenn mit den 
Fahrtkosten der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 
aktuell 1.000 Euro im Jahr überschritten wird. 

Die Mobilitätsrichtlinie gilt nicht nur für Fahrten zur 
ersten Tätigkeitsstätte, sondern auch für wöchent-
liche Familienheimfahrten bei doppelter Haushalts-
führung.

Die Mobilitätsprämie muss über das Finanzamt be-
antragt werden und wird, wenn alle Voraussetzun-
gen erfüllt sind, direkt an den Steuerpflichtigen aus-
gezahlt. Eine Auszahlung erfolgt immer dann, wenn 
die Mobilitätsprämie mindestens 10 Euro beträgt.

Die Beantragung der Mobilitätsprämie kann sich 
z.  B. für Auszubildende bei weiten Entfernungen 
zwischen Wohnort und Ausbildungsstätte lohnen. 
Bei den meisten Auszubildenden liegt das zu ver-
steuernde Einkommen unter dem Grundfreibetrag. 

Bei der Ermittlung der Mobilitätsprämie werden 
mehrere Vergleichsberechnungen durchgeführt. 
Zunächst wird die erhöhte Entfernungspauscha-
le berechnet und geprüft, ob die gesamten Wer-
bungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
von 1.000  Euro, der allen Arbeitnehmern zusteht, 
übersteigen. Anschließend wird geprüft, ob das 
zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag 
unterschreitet. Zuletzt muss die erhöhte Entfer-
nungspauschale mit dem Betrag verglichen wer-
den, um den das zu versteuernde Einkommen den 
Grundfreibetrag unterschreitet. Der niedrigere Be-
trag ist für die Berechnung der Mobilitätsprämie 
maßgeblich.
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Beispiel 1: 

Arbeitnehmer A fährt an 150 Tagen 40 km zur Ar-
beit. Das zu versteuernde Einkommen beträgt 
8.000 Euro. Weitere Werbungskosten sind nicht 
angefallen.

1.	 Die übliche Entfernungspauschale wird berech-
net. Für die ersten 20 km = 20 km x 150 Arbeits-
tage x 30 Cent = 900 Euro. Für den 21. bis 40. km 
= 20 km x 150 Arbeitstage x 35 Cent = 1.050 Euro. 
Insgesamt beträgt die Entfernungspauschale 
1.950 Euro.

2.	Vergleich der allgemeinen Werbungskostenpau-
schale in Höhe von 1.000 Euro mit der Entfer-
nungspauschale. Es wird die Differenz gebildet: 
1.950 Euro – 1.000 Euro = 950 Euro. Diese sind der 
erhöhten Entfernungspauschale zuzurechnen.

3.	Differenz zwischen dem Grundfreibetrag und 
dem zu versteuernden Einkommen: 9.744 Euro – 
8.000 Euro = 1.744 Euro. Der Grundfreibetrag wird 
um 1.744 Euro unterschritten.

4.	Die erhöhte Entfernungspauschale von 950 Euro 
liegt innerhalb des Betrags, um den der Grund-
freibetrag unterschritten wird = 950 < 1.744. Die 
Mobilitätsprämie ist auf die Differenz zum Grund-
freibetrag begrenzt. 

5.	14 Prozent auf 950 Euro = 133 Euro

Beispiel 2: 

Das zu versteuernde Einkommen beträgt jedoch 
9.000 Euro.

Das zu versteuernde Einkommen unterschrei-
tet den voraussichtlichen Grundfreibetrag für 2021 
i. H. v. 9.744 Euro um 744 Euro. Die erhöhte Entfer-
nungspauschale i. H. v. 950 Euro liegt somit in Höhe 
von 744 EUR innerhalb des Betrags, um den das zu 
versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag un-
terschreitet und hat in Höhe dieses Betrags zu kei-
ner steuerlichen Entlastung geführt. Die Bemes-
sungsgrundlage für die Mobilitätsprämie sind somit 

744 Euro. Die Mobilitätsprämie beträgt 14 Prozent 
von 744 Euro = 104,16 Euro.

Steuerpflichtige müssen die Festsetzung der Mo-
bilitätsprämie auf einem amtlich vorgeschriebe-
nen Vordruck beantragen. Der Antrag kann erstmals 
2022 für das Veranlagungsjahr 2021 gestellt werden 
und gilt als Abgabe einer Einkommensteuererklä-
rung.

Praxishinweis: 

Bis zu vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Mobilitätsprämie entstanden ist, ist es 
möglich, den Antrag zu stellen. Für das Jahr 2021 
kann der Antrag ab sofort und spätestens bis Ende 
des Jahres 2025 gestellt werden.

(7-2022) Ausländische Betriebs-
stätten einer im Inland ansässigen 
Kapitalgesellschaft keine Arbeit-
geber 

Problem: 

Ist die ausländische Betriebsstätte einer im Inland 
ansässigen rechtlich selbstständigen Person als Ar-
beitgeber i. S. d. Art. 15 Abs. 2 Buchst. b) OECD-Mus-
terabkommen anzusehen?

Die Entscheidung des Gerichts: 

Die Richter des Niedersächsischen Finanzgerichts 
haben mit Urteilen vom 16.12.2021 zu den Aktenzei-
chen 11 K 14196/20, 11 K 14197/20 und 11 K 14198/20 zu 
dieser Frage geurteilt. 

Eines der Urteile finden Sie hier: 
www.datakontext.com/7-2022.�

Sachverhalt: 

Die in Deutschland ansässige Arbeitgeberin wird 
in der Rechtsform einer AG betrieben und ist über 

http://www.datakontext.com/7-2022
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Zweigniederlassungen weltweit tätig. Die in den 
Auslandsniederlassungen tätigen Arbeitnehmer 
hatten ihren Wohnsitz jeweils im Beschäftigungs-
staat. In unregelmäßigen zeitlichen Abständen ka-
men sie für kurzfristige Dienstreisen, z. B. zu Schu-
lungen oder Projektarbeiten, zum Stammhaus nach 
Deutschland. Diese Inlandsdienstreisen nahmen sie 
im Interesse der jeweiligen Auslandszweignieder-
lassung vor, die neben der kompletten Tätigkeits-
vergütung auch die anfallenden Reisekosten trug. 
Die gesamten mit der Tätigkeit dieser Mitarbeiter 
verbundenen Kosten erfasste die jeweilige Aus-
landsniederlassung in ihrer Buchführung. Das deut-
sche Stammhaus erstattete diese Kosten weder 
ganz noch teilweise.

Das Finanzamt nahm bei der Arbeitgeberin als in-
ländischer Arbeitgeberin gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 EStG einen Lohnsteuerabzug von dem auf die 
Inlandsdienstreisen entfallenden Arbeitslohn der 
Arbeitnehmer ihrer ausländischen Betriebsstätten 
vor.

Entscheidung: 

Die Richter des Finanzgerichts gaben dem Finanz-
amt recht. 

Der lohnsteuerrechtliche Arbeitgeber-Begriff ist im 
Einkommensteuergesetz nicht definiert. Er wird aus 
den in § 1 der Lohnsteuer-Durchführungsverord-
nung (LStDV) enthaltenen Begriffen des Arbeitneh-
mers und des Dienstverhältnisses abgeleitet. Ar-
beitgeber ist derjenige, dem der Arbeitnehmer die 
Arbeitsleistung schuldet, unter dessen Leitung er 
tätig wird oder dessen Weisungen er zu folgen ver-
pflichtet ist.

Nach Auffassung der Richter ist die Arbeitgeberin 
und nicht ihre jeweilige ausländische Zweignieder-
lassung – Betriebsstätte – als Vertragspartnerin zi-
vilrechtliche Arbeitgeberin der hier in Rede stehen-
den im Ausland wohnhaften Arbeitnehmer.

Die Auffassung der Arbeitgeberin, im Falle eines 
ausländischen Stammhauses mit inländischer Be-
triebsstätte werde gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 
die Inlandsbetriebsstätte Arbeitgeberin, teilten die 
Richter nicht. Nach der Legaldefinition der Vorschrift 
ist inländischer Arbeitgeber, wer im Inland einen 
Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, sei-
ne Geschäftsleitung, seinen Sitz, eine Betriebsstät-
te oder einen ständigen Vertreter hat. Die Betriebs-
stätte an sich wird dadurch nicht zum inländischen 
Arbeitgeber.

Nach Ansicht der Richter hatte die Arbeitgeberin 
den Lohnsteuerabzug für ihre beschränkt steuer-
pflichtigen Arbeitnehmer vorzunehmen. Diese un-
terlagen der Besteuerung in Deutschland, soweit 
die in Deutschland tätigen Arbeitnehmer der Klä-
gerin weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt in Deutschland hatten. Die Einkünf-
te aus nicht selbstständiger Arbeit für ihre Tätigkeit 
in Deutschland sind gemäß § 19 EStG i. V. m. § 49 
Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a) EStG in Deutschland nach den 
Grundsätzen der beschränkten Steuerpflicht (§§  1 
Abs. 4, 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG) zu versteuern.

Die Arbeitgeberin zahlte auch tatsächlich an ihre 
ausländischen Arbeitnehmer den Arbeitslohn und 
war nach Ansicht der Richter nach § 41a Abs. 1 Satz 1 
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Nr. 1 EStG zur Anmeldung und Abführung der Lohn-
steuer verpflichtet. Auch der Umstand, dass die aus-
ländischen Zweigniederlassungen die jeweiligen 
Lohnzahlungen an die Arbeitnehmer übernommen 
hatten, führt zu keiner anderen rechtlichen Beurtei-
lung. Insoweit fungierten die Zweigniederlassun-
gen lediglich als unselbstständige Zahlstellen, so die 
Richter weiter.

Das Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn, der auf 
die Inlandstage der ausländischen Arbeitnehmer 
entfällt, steht dem Tätigkeitsstaat Deutschland zu. 
Die Arbeitgeberin ist als Arbeitgeberin i. S. des Art. 15 
Abs. 2 Buchst. b) OECD-Musterabkommen (OECD-
MA) anzusehen und nicht die jeweilige Zweignie-
derlassung (Betriebsstätte).

Nach Ansicht der Richter unterscheidet der Wortlaut 
des Art. 15 Abs. 2 Buchst. c) ausdrücklich zwischen 
den Begriffen Betriebsstätte und Arbeitgeber. Der 
Regelungsbereich des Buchst. c) wäre ausgehöhlt, 
wenn die Betriebsstätte unter den Arbeitgeber-Be-
griff des Buchst. b) zu fassen wäre.

Überdies verknüpft der Wortlaut des Buchst. b) den 
Arbeitgeber-Begriff und die Ansässigkeit miteinan-
der. Daraus folgt, dass ein Arbeitgeber ansässig sein 
kann.

Die Richter schließen sich der Auffassung aus dem 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 29.01.1986 
zum Aktenzeichen I R 109/85 an. Danach kann eine 
Betriebsstätte nicht in einem Vertragsstaat ansäs-
sig sein. Zudem handelt es sich im Streitfall um un-
selbstständige Zweigniederlassungen, die zivil-
rechtlich nicht rechtsfähig sind.

Auch vor diesem Hintergrund können sie zivilrecht-
lich nicht Vertragspartner und damit Arbeitge-
ber sein. Der von der Rechtsprechung entwickelte 
wirtschaftliche Arbeitgeber-Begriff stellt auf eine 
„rechtlich selbstständige Person“ ab. Nach Art. 5 
OECD-MA bleibt die Betriebsstätte als solche aber 

unselbstständig und wird allein zum Zwecke der 
Gewinnzuordnung nach Art. 7 OECD-MA fiktiv ver-
selbstständigt.

Nach Ansicht der Richter sind die Voraussetzungen 
des Art. 15 Abs. 2 Buchst. a) und c) OECD-MA unstrei-
tig erfüllt. Die ausländischen Arbeitnehmer hielten 
sich während ihrer Inlandsdienstreisen nicht länger 
als 183 Tage in Deutschland auf und ihre Vergütun-
gen wurden ausschließlich von der jeweils im Aus-
land befindlichen Betriebsstätte der Arbeitgeberin 
getragen. Weder die Arbeitgeberin als Stammhaus 
in Deutschland noch eine ihrer in Deutschland be-
findlichen Betriebsstätten trugen die Vergütungen.

Praxishinweis:

Das Finanzgericht hat die Revisionen wegen grund-
sätzlicher Bedeutung der Streitsachen zugelassen, 
da zu der Arbeitgebertauglichkeit einer Betriebs-
stätte i. S. d. Art. 15 Abs. 2 Buchst. b) OECD-MA 2017 
bisher noch keine Entscheidung des BFH vorliegt.

(8-2022) Bloße Behauptung der 
Nichtnutzung kein Widerlegen des 
Anscheinsbeweises

Problem: 

Kann bei einer Firmenwagennutzung mit der blo-
ßen Behauptung der Nichtnutzung die private Nut-
zung ausgeschlossen werden?

Die Entscheidung des Gerichts: 

Das Finanzgericht Münster hat mit Urteil vom 
01.03.2021 zum Aktenzeichen 9 K 3046/18 E ent-
schieden, dass der Anscheinsbeweis für eine Nicht-
nutzung eines dienstlichen Pkws ausreichend 
dargelegt und begründet sein muss. Die bloße Be-
hauptung der Nichtnutzung ist nicht ausreichend. 

Das Urteil finden Sie hier: 
www.datakontext.com/8-2022.�

http://www.datakontext.com/8-2022
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Sachverhalt: 

Der Arbeitnehmer erhielt einen Firmenwagen mit 
einem Bruttolistenpreis von 45.200 Euro auch zur 
Privatnutzung. Im Rahmen einer Lohnsteueraußen-
prüfung stellte das Finanzamt fest, dass der geld-
werte Vorteil für die Nutzung des Autos nicht ord-
nungsgemäß ermittelt wurde, und forderte vom 
Arbeitnehmer Einkommensteuer nach. 

Bei der Berechnung des geldwerten Vorteils für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit ging das Fi-
nanzamt von einem Bruttolistenpreis des Fahrzeugs 
in Höhe von 45.200 Euro und einer Entfernung zwi-
schen Wohnung und Arbeit von 34 km aus. Pro Mo-
nat errechnete der Beklagte einen geldwerten Vor-
teil für Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
in Höhe von 461,04 Euro. Abzuziehen seien die pau-
schal versteuerten Fahrten (pauschal versteuer-
te Sachbezüge) in Höhe von 153 Euro, sodass sich 
ein zu versteuernder Differenzbetrag in Höhe von 
308,04 Euro ergebe. In den Monaten April bis Juli 
des Streitjahres sei eine Versteuerung dieses Diffe-
renzbetrags jedoch – anders als in den anderen Mo-
naten des Jahres – nicht erfolgt, sodass die Einkünf-
te des Arbeitnehmers im Jahr 2015 um 1.232,16 Euro 
(4 x 308,04 Euro) zu erhöhen seien. Im Jahr zuvor 
habe der Arbeitgeber zu Unrecht Beträge pauschal 
versteuert. Das Finanzamt versteuerte nach.

Der Arbeitnehmer erhob Einspruch. Zur Begründung 
trug er vor, dass der Arbeitgeber ihm den Dienstwa-

gen mit der vertraglichen Verpflichtung zur Verfü-
gung gestellt habe, alle damit zusammenhängen-
den Abgabenlasten zu übernehmen. Er habe mit 
seinem Arbeitgeber eine Nettolohnvereinbarung 
im Hinblick auf die Kfz-Nutzung geschlossen. In Er-
mangelung einer programmtechnischen Abrech-
nungsmöglichkeit sei die Kompensation über zwei 
Komponenten erfolgt: Der Mitarbeiter habe zum 
einen 60 Prozent des fahrzeugspezifischen Sachbe-
zugswerts als Bruttolohnzulage zusätzlich zum Ge-
halt erhalten. Darüber hinaus habe der Mitarbeiter 
vom Arbeitgeber eine pauschalversteuerte Fahrt-
kostenerstattung für Fahrten Wohnung-Arbeit er-
halten. Im Jahr zuvor habe er in den Monaten Juni 
bis September einen Fahrtennachweis für den Fir-
menwagen geführt. Sämtliche Privatfahrten (ein-
schließlich der Fahrten zur Arbeit) habe er in diesem 
Zeitraum mit seinem privaten Pkw, seinem Motor-
rad und einem Rennrad durchgeführt. Im Streitjahr 
habe er den Firmenwagen in den Sommermonaten 
April bis Juni nicht für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte genutzt. Der Wagen habe teilwei-
se technische Probleme gehabt und er sei mit dem 
Motorrad gefahren. Der Wagen habe überwiegend 
bei ihm zu Hause gestanden. Im Jahr 2015 sei zudem 
ein Wechsel des Firmenwagens erfolgt, sodass er 
im Juli eine Zeit ohne Firmenwagen habe überbrü-
cken müssen.

Entscheidung: 

Das Finanzgericht gab dem Finanzamt recht. 

Gem. § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG kann der Arbeitgeber 
die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 15 
Prozent für Sachbezüge in Form der unentgeltlichen 
oder verbilligten Beförderung eines Arbeitnehmers 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und 
für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn geleistete Zuschüsse zu den Aufwendungen 
des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte erheben, soweit diese 
Bezüge den Betrag nicht übersteigen, den der Ar-
beitnehmer als Werbungskosten geltend machen 
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könnte, wenn die Bezüge nicht pauschal besteuert 
würden.

Nach der Auffassung des Bundesministeriums der 
Finanzen (BMF) kann dabei aus Vereinfachungs-
gründen davon ausgegangen werden, dass monat-
lich an 15 Arbeitstagen Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte erfolgt sind. 

Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte sind nach diesen Grundsätzen 153 Euro 
(15 Fahrten x 34 km x 0,30 Euro) pro Monat pauschal 
zu versteuern. 

Soweit der Arbeitgeber darüber hinausgehend ei-
nen Fahrkostenzuschuss in Höhe von 193,80 Euro 
für elf Monate im Jahr zuvor der Pauschalbesteue-
rung unterworfen hat, fehlt es hierfür insoweit an 
einer gesetzlichen Grundlage.

Auch im Folgejahr hat der Arbeitgeber zu wenig 
Lohn versteuert. Der Arbeitnehmer erhielt einen 
Dienstwagen zur privaten Nutzung. Für die priva-
te Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu 
privaten Fahrten ist ein geldwerter Vorteil nach der 
Pauschal- oder Fahrtenbuchmethode zu ermitteln. 
Kann das Kraftfahrzeug auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte erhöht sich 
der Wert des geldwerten Vorteils für jeden Kalen-

dermonat um 0,03 Prozent des Listenpreises für je-
den Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte. 

Der Richter am Finanzgericht folgt den Einwendungen 
des Arbeitnehmers nicht, er habe den Pkw nicht ge-
nutzt. Für den Zuschlag für die Nutzung des Wagens 
für die Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte reicht zwar 
die bloße Nutzungsmöglichkeit des Dienstwagens 
nicht aus. Die Vorschrift kommt vielmehr nur dann zur 
Anwendung, wenn der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte nutzt. Für die tatsächliche Nut-
zung spricht jedoch nach Ansicht des Richters ein An-
scheinsbeweis, wenn das Kfz tatsächlich für solche 
Fahrten überlassen worden ist. Dieser Anscheinsbe-
weis kann jedoch dadurch entkräftet werden, so der 
Richter, dass substantiierte Einwände vorgebracht 
werden, aus denen sich die ernstliche Möglichkeit ei-
nes atypischen Geschehensablaufs ergibt. 

Diese Entkräftung war nach Ansicht des Richters aber 
nicht gegeben. Die pauschale Behauptung, dass der 
Arbeitnehmer in den Sommermonaten April bis Juli 
mit dem Motorrad bzw. Fahrrad bzw. seinem priva-
ten Pkw gefahren sei, genügt insoweit dem Richter 
nicht. Die Fahrtenaufstellungen konnte im Klagever-
fahren nicht vorgelegt werden. Auch die Behauptung, 
dass er im Juli eine Zeit ohne Firmenwagen habe 
überbrücken müssen, wurde nicht weiter belegt. 

Das Finanzamt hat die Höhe des Sachbezugs auch 
zutreffend mit 461,04 Euro (45.200 Euro x 34 km x 
0,03 Prozent) berechnet und insoweit den pauschal 
besteuerten Anteil in Höhe von 153 Euro in Abzug 
gebracht.

Praxishinweis: 

Bei fehlgeschlagener Pauschalierung ist der Arbeits-
lohn in die Einkommensteuerveranlagung des Ar-
beitnehmers einzubeziehen, ohne dass die vom Ar-
beitgeber abgeführte pauschale Lohnsteuer auf die 
Einkommensteuerschuld anzurechnen ist.
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(9-2022) Berechnung der 
Entfernungspauschale für die 
gleichzeitige Nutzung von Pkw 
und Bahn

Problem: 

Wie erfolgt die Berechnung der Entfernungspau-
schale bei gleichzeitiger Nutzung von Pkw und 
Bahn?

Die Entscheidung des Gerichts: 

Das Finanzgericht Münster hat mit Urteil vom 
21.10.2020 zum Aktenzeichen 5 K 1744/18 E entschie-
den, wie die Entfernungspauschale zu berechnen 
ist, wenn sowohl der Pkw als auch öffentliche Ver-
kehrsmittel genutzt werden. 

Das Urteil finden Sie hier: 
www.datakontext.com/9-2022.�

Sachverhalt: 

Die Arbeitnehmerin war als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin/Dozentin an der Universität K tätig. Sie 
suchte die Arbeitsstätte in K im Streitjahr an 195 Ta-
gen auf. Dabei legte sie die Wege nach K nach den 
Angaben in der Einkommensteuererklärung 2015 
wie folgt zurück:

•	 153 Tage 352 km einfache Entfernung, davon 3 km 
mit Pkw und 349 km mit ÖPNV

•	 34 Tage 353 km einfache Entfernung, davon 
23 km mit Pkw und 329 km mit ÖPNV

•	 8 Tage 310 km einfache Entfernung, komplett mit 
Pkw

In den handschriftlichen Erläuterungen zur Einkom-
mensteuererklärung 2015 führte die Klägerin aus, 
dass sie regelmäßig von 6.00 Uhr morgens (teilwei-
se auch bereits ab 3.30 Uhr) bis 22.00 Uhr abends 
außer Haus gewesen sei. An 8 Tagen im Jahr 2015 sei 
sie mit dem Auto bis nach K gefahren. An 34 Tagen 
sei sie mit dem Pkw (Fiat) von H aus bis zum Haupt-

bahnhof N und von dort aus mit dem Zug weiter 
nach K gefahren. An den übrigen Tagen sei sie mit 
dem Pkw (Fiat) zum Bahnhof H gefahren, von dort 
aus mit dem ÖPNV zum Hauptbahnhof N und dann 
weiter mit dem Fernzug nach K. 

Neben ihrer nicht selbstständigen Tätigkeit als Do-
zentin in K übte die Klägerin im Streitjahr 2015 eine 
selbstständige Rechtsanwaltstätigkeit aus.

Das Finanzamt berücksichtigte Fahrtkosten in Höhe 
von 4.500 Euro. 

Entscheidung: 

In der Entscheidung ging es neben der Kürzung der 
Entfernungspauschale auch noch um weitere Be-
triebsausgaben. Hier werden nur die Erörterungen 
zur Entfernungspauschale berücksichtigt. 

Die Richter des Finanzgerichts urteilten, dass das Fi-
nanzamt zu Unrecht nur Aufwendungen zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte in Höhe von 
4.500 Euro als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus nicht selbstständiger Arbeit berücksichtigt hat. 
Stattdessen sind die Fahrtkosten in Höhe von 7.668 
Euro als Werbungskosten zu berücksichtigen.

Werbungskosten sind gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG 
Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Er-
haltung der Einnahmen. Werbungskosten sind ins-
besondere gem. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 1 EStG 
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Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. 
Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist für jeden 
Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tä-
tigkeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale 
für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 Euro 
anzusetzen, höchstens jedoch 4.500 Euro im Kalen-
derjahr. 

Ein höherer Betrag als 4.500 Euro ist anzusetzen, 
soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder ihm 
zur Nutzung überlassenen Kraftwagen benutzt (§ 9 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG).

Gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 EStG sind durch die Entfer-
nungspauschalen sämtliche Aufwendungen ab-
gegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte veranlasst sind. Gem. § 9 
Abs.  2 Satz 2 EStG können Aufwendungen für die 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel angesetzt 
werden, soweit sie den im Kalenderjahr insgesamt 
als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag über-
steigen.

Die Richter sind der Ansicht, dass eine Vergleichs-
rechnung zwischen Entfernungspauschale und den 
tatsächlichen auf öffentliche Verkehrsmittel ent-
fallenden Aufwendungen durchzuführen ist. Nach 
diesen Grundsätzen waren die Aufwendungen für 
die Bahncard in Höhe von 7.668 Euro (12 x 639 Euro) 
als Werbungskosten zu berücksichtigen, da diese 
den insgesamt als Entfernungspauschale abziehba-
ren Betrag in Höhe von 5.517,90 Euro (Bahnfahrten: 
4.500 Euro (gedeckelter Höchstbetrag) zzgl. Auto-
fahrten (ungedeckelt): 153 Tage x 3 km x 0,30 Euro + 
34 Tage x 23 km x 0,30 Euro + 8 Tage x 269 km x 0,30 
Euro) übersteigen.

Praxishinweis: 

Im aktuellen BMF-Schreiben vom 18. November 
2021 hat die Finanzverwaltung die Anwendung der 
Entfernungspauschale ab 2021 erörtert. 

(10-2022) Überzahlung von 
Fahrtkostenzuschüssen – Doku-
mentation 

Hintergrund: 

Viele Arbeitgeber zahlen den Arbeitnehmern einen 
steuerfreien, auf die Entfernungspauschale anzu-
rechnenden Barzuschuss zu den vom Arbeitnehmer 
selbst erworbenen Fahrberechtigungen, z. B. im 
Personennahverkehr. 

Nach dem BMF-Schreiben vom 15.08.2019 und der 
Regelung in § 3 Nr. 15 EStG hat der Arbeitgeber zum 
Nachweis der zweckgebundenen Verwendung die 
Unterlagen vom jeweiligen Arbeitnehmer aufzube-
wahren. Hierzu gehören in Fällen der Zahlung des 
Zuschusses: 

•	 die vom Arbeitnehmer erworbenen und genutz-
ten Fahrausweise oder

•	 entsprechende Belege (z. B. Rechnung über den 
Erwerb eines Fahrausweises oder Bestätigung 
des Verkehrsträgers über den Bezug eines Job-
Tickets).

Hintergrund der Aufbewahrung ist, dass der Zu-
schuss nur für die Aufwendungen des Arbeitneh-
mers für Fahrten mit dem Personennahverkehr 
oder auch mit dem Personenfernverkehr für Fahr-
ten zur ersten Tätigkeitsstätte steuerfrei ist. 

Der Barzuschuss des Arbeitgebers darf daher die 
Aufwendungen des Arbeitnehmers (einschließlich 
Umsatzsteuer) nicht übersteigen. 

Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Bar-
zuschuss für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln, ohne dass der Arbeitnehmer diese Verkehrs-
mittel genutzt bzw. in dem angegebenen Umfang 
genutzt hat, handelt es sich bei dem Zuschuss (ggf. 
anteilig) um steuerpflichtigen Arbeitslohn. Dies ist 
immer dann der Fall, wenn die vorstehend erwähn-
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ten Nachweise nicht im erforderlichen Umfang vor-
liegen.

Es ist demzufolge nicht möglich, dem Arbeitnehmer 
einen steuerfreien Zuschuss zu zahlen und nicht zu 
kontrollieren, ob der Arbeitnehmer diesen Zuschuss 
entsprechend verwendet hat. 

Praxishinweis: 

Die steuerfreien Zuschüsse des Arbeitgebers für Ti-
ckets im Personennahverkehr oder für Fahrten zur 
ersten Tätigkeitsstätte mit dem Personenfernver-
kehr sind zudem in der Zeile 17 in der Lohnsteuerjah-
resbescheinigung einzutragen. Aus diesem Grund 
ist die Verwendung der entsprechenden Lohnart in 
der monatlichen Gehaltsabrechnung zu empfehlen.

(11-2022) Steuerliche Behandlung 
von Gutscheinen im Jahr 2022

Hintergrund: 

Seit Beginn des Jahres 2022 ist es für Arbeitgeber 
möglich, die Sachbezugsfreigrenze in Höhe von 
50 Euro zu nutzen. Beliebt hierbei sind Gutscheine. 

Welche Art von Gutschein aber unter eine Sachzu-
wendung fällt, ist zu prüfen. Die Finanzverwaltung 
hat hierzu im April 2021 ein BMF-Schreiben veröf-
fentlicht und unterscheidet hier verschiedene Vari-
anten. 

Als Sachbezug kommen seit 1. Januar 2020 nur 
zweckgebundene Gutscheine und Geldkarten infra-
ge, die die Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG (Gesetz 
über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten) er-
füllen und nicht als Zahlungsdienste bzw. Zahlungs-
mittel gelten.

In § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG heißt es: „Als Zahlungsdienste 
gelten nicht Dienste, die auf Zahlungssysteme be-
ruhen, die für den Erwerb von Waren oder Dienst-

leistungen in den Geschäftsräumen des Emittenten 
(Aussteller des Gutscheins) oder innerhalb eines be-
grenzten Netzes von Dienstleistern im Rahmen ei-
ner Geschäftsvereinbarung mit einem professionel-
len Emittenten eingesetzt werden können.“

Die Finanzverwaltung unterscheidet daher: 

Steuerlich begünstigt als Sachzuwendung sind so-
genannte Closed-Loop-Karten, mit denen ein Ar-
beitnehmer oder eine Arbeitnehmerin nur von 
einem Ausstellenden des Gutscheins Dienstleistun-
gen und Waren beziehen kann. Hier gibt es folglich 
nur einen Aussteller des Gutscheins. Der Gutschein 
kann aber in allen Filialen oder Betriebsstätten des 
Ausstellers eingelöst werden. Wichtig ist, dass sich 
der Gutschein nur auf die eigene Produktpalette be-
ziehen darf. Der Sitz des Ausstellers sowie dessen 
Produktpalette sind insoweit nicht auf das Inland 
beschränkt.

Beispiel hierfür sind z. B. wiederaufladbare Ge-
schenkkarten für den Einzelhandel, Shop-in-Shop-
Lösungen mit Hauskarte, Tankgutscheine oder 
-karten eines einzelnen Tankstellenbetreibers zum 
Bezug von Waren oder Dienstleistungen in seiner 
Tankstelle.
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Die 2. Gruppe der steuerfreien Gutscheine ist die so-
genannte Controlled-Loop-Karte. Bei diesen Gut-
scheinen oder Karten ist der Arbeitnehmer bzw. die 
Arbeitnehmerin berechtigt, Dienstleistungen und 
Waren von einem begrenzten Kreis an ausgewähl-
ten Akzeptanzstellen mit der Geld- oder Gutschein-
karte abrufen zu können. Die Akzeptanzstellen 
müssen sich auf das Inland beziehen. Ein begrenz-
ter Kreis von Akzeptanzstellen liegt vor bei städti-
schen Einkaufs- und Dienstleistungsverbünden im 
Inland, bei Einkaufs- und Dienstleistungsverbün-
den, die sich auf eine bestimmte inländische Region 
(z. B. mehrere benachbarte Städte und Gemeinden 
im ländlichen Raum) erstrecken, oder aus Vereinfa-
chungsgründen bei von einer bestimmten Laden-
kette (einem bestimmten Aussteller) ausgegebene 
Kundenkarten zum Bezug von Waren oder Dienst-
leistungen in den einzelnen Geschäften im Inland 
oder im Internetshop dieser Ladenkette mit einheit-
lichem Marktauftritt (z. B. ein Symbol, eine Marke, 
ein Logo). 

Die Art des Betriebs (z. B. eigene Geschäfte, im Ge-
nossenschafts- oder Konzernverbund, über Agentu-
ren oder Franchisenehmer) ist unerheblich.

Folgende Beispiele fallen unter diese Gruppe: 

•	 von einer bestimmten Tankstellenkette (einem 
bestimmten Aussteller) ausgegebene Tankgut-
scheine oder -karten zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen in den einzelnen Tankstellen 
mit einheitlichem Marktauftritt (z. B. ein Symbol, 
eine Marke, ein Logo),

•	 ein vom Arbeitgeber selbst ausgestellter Gut-
schein (z. B. Tankgutschein, hierzu zählt auch eine 
Berechtigung zum Tanken), wenn die Akzeptanz-
stellen (z. B. Tankstelle oder Tankstellenkette) 
aufgrund des Akzeptanzvertrags (z. B. Rahmen-
vertrag) unmittelbar mit dem Arbeitgeber ab-
rechnen,

•	 Karten eines Onlinehändlers, die nur zum Be-
zug von Waren oder Dienstleistungen aus seiner 
eigenen Produktpalette (Verkauf und Versand 
durch den Onlinehändler) berechtigen, nicht je-
doch, wenn sie auch für Produkte von Fremdan-
bietern (z. B. Marketplace) einlösbar sind,

•	 Centergutscheine oder Kundenkarten von Shop-
pingcentern, Malls und Outlet Villages, 

•	 „City-Cards“, Stadtgutscheine. 

Praxishinweis: 

Besondere Bedeutung hat bei beiden Kartenarten 
die Einschränkung für einen Marketplace. Wenn 
der Gutschein z. B. einer Onlineplattform erlaubt, 
dass mit diesem auch Produkte von Fremdanbie-
tern erworben bzw. eingelöst werden können, liegt 
ein sog. Marketplace vor. Die Finanzverwaltung hat 
hierzu eindeutig entschieden, dass diese Gutscheine 
keine Sachzuwendung sind. Dies hat zur Folge, dass 
die Gutscheine als Barzuwendung steuerlich zu be-
handeln sind. Eine Freigrenze oder eine pauschale 
Versteuerung ist nicht möglich. Arbeitgeber müssen 
also darauf achten, ob der Gutschein online nur für 
die eigenen Produkte oder auch bei anderen Händ-
lern „eingelöst“ werden kann. Auch wird kritisch be-
trachtet, wenn z. B. in einer Tankstelle ein Gutschein 
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eines Onlinehändlers mit Marketplace gegen einen 
Gutschein der Tankstelle eingelöst werden kann. 

Eine dritte Variante eines Gutscheins als Sachzu-
wendung ist die Gewährung von Gutscheinen oder 
Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von Wa-
ren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder 
bei einem Dritten berechtigen, unabhängig von ei-
ner Betragsangabe, aber ausschließlich aus einer 
sehr begrenzten Waren- oder Dienstleistungspalet-
te. Auf die Anzahl der Akzeptanzstellen und den Be-
zug im Inland kommt es deshalb hier nicht an. Hier 
ist maßgebend, dass die Waren- oder Dienstleis-
tungspalette begrenzt ist. 

Hierunter fallen Gutscheine oder Geldkarten, die be-
grenzt sind auf:

•	 den Personennah- und Fernverkehr (z. B. für 
Fahrberechtigungen, Zugrestaurant, Park&Ride-
Parkgelegenheiten) einschließlich bestimmter 
Mobilitätsdienstleistungen (z. B. die Nutzung von 
(Elektro-)Fahrrädern, Car-Sharing, E-Scootern),

•	 Kraftstoff, Ladestrom etc. („Alles, was das Auto 
bewegt“),

•	 Fitnessleistungen (z. B. für den Besuch der Trai-
ningsstätten und zum Bezug der dort angebote-
nen Waren oder Dienstleistungen),

•	 Streamingdienste für Film und Musik,
•	 Zeitungen und Zeitschriften, einschließlich 

Downloads,
•	 Bücher, auch als Hörbücher oder Dateien, ein-

schließlich Downloads,
•	 die Behandlung der Person in Form von Hautpfle-

ge, Make-up, Frisur und dergleichen (sog. Beauty-
karten),

•	 Bekleidung inkl. Schuhe nebst Accessoires wie 
z.  B. Taschen, Schmuck, Kosmetika, Düfte (sog. 
Waren, die der Erscheinung einer Person dienen).

Als vierte Alternative fallen Gutscheine oder Geld-
karten, unabhängig von einer Betragsangabe, die 
nur berechtigen, aufgrund von Akzeptanzverträgen 

zwischen Aussteller/Emittent und Akzeptanzstellen 
Waren oder Dienstleistungen ausschließlich für be-
stimmte soziale oder steuerliche Zwecke im Inland 
zu beziehen (Zweckkarte), unter die Sachzuwen-
dungen. Auch hier kommt es nicht auf die Anzahl 
der Akzeptanzstellen an.

Dies sind beispielsweise: 

•	 Verzehrkarten in einer sozialen Einrichtung, Pa-
pier-Essenmarken (Essensgutscheine, Restau-
rantschecks) und arbeitstägliche Zuschüsse zu 
Mahlzeiten (sog. digitale Essenmarken),

•	 Behandlungskarten für ärztliche Leistungen oder 
Reha-Maßnahmen,

•	 Karten für betriebliche Gesundheitsmaßnahmen 
(einschließlich betrieblicher Gesundheitsleis-
tungen des Arbeitgebers im Sinne des § 3 Nr. 34 
EStG). 

Nicht mehr als Gutschein und als Sachzuwendung 
anzuerkennen sind Systeme, bei denen der Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber Guthaben aufgeladen be-
kommt, und Karten, die wie EC- oder Kreditkarten 
verwendet werden können. 

Beispiel: 

Arbeitnehmer A erhält im Januar 2022 von seinem 
Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn eine Prepaid-Kreditkarte, die monat-
lich mit 50 Euro aufgeladen wird und mit der er 
bei über 30 Mio. Akzeptanzstellen weltweit Waren 
einkaufen kann. Auf Grundlage der arbeitsvertrag-
lichen Vereinbarungen ist A aber nur der Erwerb 
von Kraftstoff für seinen Privatwagen erlaubt. 

Es liegt keine Sachzuwendung vor. Bei der Prepaid-
Kreditkarte handelt es sich um ein Geldsurrogat im 
Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 EStG. Die arbeitsvertrag-
liche Zweckbestimmung führt nicht zur Annahme 
eines Sachbezugs. Es handelt sich um eine Geldleis-
tung. Die 50-Euro-Freigrenze ist nicht anwendbar.



14

LOHNSTEUER-MITTEILUNGEN� 2/2022

Beispiel: 

Auf Grundlage der arbeitsvertraglichen Verein-
barungen ist A nur der Erwerb von Kraftstoff für 
seinen Dienstwagen erlaubt. Woanders darf und 
kann die Karte nicht eingesetzt werden. 

Es handelt sich nicht um einen Sachbezug, sondern 
um eine zweckgebundene Geldleistung, die nach 
§ 3 Nr. 50 EStG steuerfrei ist.

Für die Anwendung der Sachbezugsfreigrenze ist 
immer der genaue Zuflusszeitpunkt zu ermitteln. 
Die monatliche Freigrenze von 50 Euro ist jeden Mo-
nat zu beachten und maßgeblich sind nur in dem 
Monat zugeflossene Beträge oder Gutscheine. Der 
Zufluss des Sachbezugs erfolgt bei einem Gutschein 
oder einer Geldkarte, die bei einem Dritten einzu-
lösen sind, im Zeitpunkt der Hingabe und bei Geld-
karten frühestens im Zeitpunkt der Aufladung des 
Guthabens, weil der Arbeitnehmer zu diesem Zeit-
punkt einen Rechtsanspruch gegenüber dem Drit-
ten erhält. Es kommt somit nicht darauf an, wann 

der Mitarbeiter tatsächlich den Gutschein einlöst. Er 
kann folglich auch Gutscheine ansammeln und spä-
ter einlösen. 

Der Zufluss des Sachbezugs erfolgt bei einem Gut-
schein oder einer Geldkarte, die beim Arbeitgeber 
einzulösen sind, im Zeitpunkt der Einlösung. 

Die funktionale Begrenzung der Gutscheine und 
Geldkarten ist in geeigneter Weise durch technische 
Vorkehrungen und in den zur Verwendung kom-
menden Vertragsvereinbarungen sicherzustellen.

Praxishinweis: 

Für die Anerkennung einer Sachzuwendung soll-
te vermieden werden, dass der Arbeitnehmer ei-
nen Gutschein ausgezahlt bekommt. Idealer-
weise wird auch bei einem Umtausch eines mit 
einem Gutschein erworbenen Gegenstands ein 
neuer Gutschein oder eine neue Ware gewährt. Die 
Möglichkeit der Barauszahlung wird von der Finanz-
verwaltung immer kritisch betrachtet.
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